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Betrifft
Schindler Maria und Thomas, TU-2028; Politische Gemeinde: Tulln an der Donau, 
wasserrechtliches Verfahren - Verhandlung

Anberaumung einer mündlichen Verhandlung 
durch öffentliche Bekanntmachung durch Anschlag

Maria Schindler und Thomas Schindler haben um wasserrechtliche Bewilligung für die 
Grundwasserentnahme aus 25 Brunnen für Feldberegnungszwecke angesucht.

Aus folgenden Brunnen sollen nachstehende Agrarflächen bewässert werden:

Brunnen Nr. Brunnengrundstücke Beregnungsgrundstücke

KG Nitzing, KGNr. 20159
22 291/2 306, 307/1,307/2
1 341 340, 341
12 371 371
2 379 379
KG Langenlebam-Oberaigen, KGNr. 20147
5 1590/1 1590/1, 1590/2, 1591, 1592, 1593, 1594, 1588
20 1612 1610
4 1633 1633, 1644/1, 1644/2, 1645
KG Staasdoii , KGNr. 20182
11 202 202, 203
3 253 253,261
9 287 278,287
7 322 318/2, 321,322, 404/2, 405/2, 406/2
25 334 334
10 390 384, 386, 389, 390
14 425/2 405/3, 406/3, 422
KG Tulln, KGNr. 20189
19 3245/1 3283/2
6 3254/2 3253, 3254/2, 3255/4
16 3301/3 3237,3238
23 3322 3324, 3325, 3359, 3360, 3361,3362, 3363
21 3486 3480/2, 3481/2, 3484, 3513
8 3527 3527
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18 3557 3558
13 3582 3584. 3582, 3583, 3584, 3585, 3586, 3587
24 3717 3717
15 3771 3773, 3774, 3775, 3776, 3791
17 3806 3757, 3805, 3806, 3807

Darüber setzt die Bezirkshauptmannschaft Tulln eine mündliche Verhandlung 
mit der Zusammenkunft aller Teilnehmer für

Donnerstag, den 27. März 2025 um 10:45 Uhr
Treffpunkt:

Bezirkshauptmannschaft Tulln, 3430 Tulln, Kerschbaumergasse 15
Erdgeschoß, Zimmer E06 

an.

Die näheren Einzelheiten gehen aus dem bei der Bezirkshauptmannschaft Tulln 
aufliegenden Projekt hervor.

Hinweise
- Lassen sich Teilnehmer und Teilnehmerinnen bei der Verhandlung vertreten, müssen 

die Vertreter eigenberechtigt und zur Abgabe von Erklärungen ermächtigt sein.
- Einwendungen müssen spätestens am Tag vor Beginn der Verhandlung während der 

Amtsstunden bei der Bezirkshauptmannschaft Tulln oder während der Verhandlung 
vorgebracht werden, widrigenfalls die Parteistellung verloren geht.

Zur Verhandlung werden
- der Antragsteller,
- die Eigentümer jener Grundstücke, die durch die geplanten Anlagen oder durch 

Zwangsrechte in Anspruch genommen werden sowie
- jene im Wasserbuch eingetragenen Wasserberechtigten und Fischereiberechtigten, in 

deren Rechte durch das Vorhaben eingegriffen werden soll,
geladen.

Die anderen Parteien und sonstigen Beteiligten werden durch Anschlag in den
Gemeinden, in denen das Vorhaben ausgeführt werden soll, geladen.

Bei dieser Verhandlung soll geprüft werden, ob das Vorhaben den Bestimmungen des
Wasserrechtsgesetzes entspricht. Die Wasserrechtsbehörde hat dabei die Möglichkeit,
Auflagen bzw. Bedingungen vorzuschreiben.

Rechtsgrundlagen
§§ 98 Abs. 1, 105, 107 und 108 des Wasserrechtsgesetzes 1959 -WRG 1959
§§ 40 - 44 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 - AVG
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Ergeht an:
1. Stadtgemeinde Tulln an der Donau, z. H. des Bürgermeisters, Minoritenplatz 1, 

3430 Tulln an der Donau
mit dem Ersuchen, die Kundmachung an der Amtstafel der Gemeinde 
anzuschlagen, die Gemeinde bei der Verhandlung zu vertreten sowie alle nicht 
geladenen Parteien, z.B. Eigentümer betroffener Grundstücke, unverzüglich, 
nachweislich und persönlich zu laden.
Die mit dem Anschlagvermerk versehene Kundmachung und die 
Einladungsnachweise sind zu Beginn der Verhandlung dem Verhandlungsleiter 
zu übergeben.

Für den Bezirkshauptmann

H a f e r I

Dieses Schriftstück wurde amtssigniert.
Hinweise finden Sie unter:
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